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Deckvertrag	
	
	

	
Hengst:	Generation	Next	 	 	 Decktaxe:	€		1450	 	 (inkl.	7		%	MwSt)	
	
Rasse:	Tennessee	Walking	Horse	 	 Registrationsnr.	:		21001138	
	
	
	
	
Stutenname:___________________________________________________		
Rasse:	__________________________________________________________		 Registrationsnr.:___________________		
(Bitte	Kopie	von	Certificate	of	Registration	beilegen!)	
	
Stutenbesitzer:	(Name,	komplette	Anschrift,	Email		und	Telefon/Fax)	
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________		
	
Unterbringungskosten	Ihrer	Stute:	(Bitte	gewünschte	Variante	ankreuzen)	
	
	 Box,	tägliches	Ausmisten,	zweimal	Fütterung,	täglicher	Koppelgang	 €	19,50	pro	Tag	
	
	 Tag	+	Nacht	–	Weide	mit	anderen	Stuten	(ab	Mitte/Ende	April)	 	 	€	11,75		pro	Tag	
	
	 Fohlen	bei	Fuß	 	 	 	 Aufzahlung	 	 	 €	5,50	pro	Tag	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (inkl.	7%	MwSt)	
	

Hatte	Ihre	Stute	schon	ein	Fohlen?	 	 Ja		 	 Nein	
	
Ist	bei	Ihrer	Stute	Besonderes	zu	beachten?	Wenn	ja,	was?	 	
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________		
	
	
Wann	bringen	Sie	voraussichtlich	Ihre	Stute?	Bitte	Datum	angeben:	________________________________	
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1. Es	werden	nur	Stuten	gedeckt,	für	die	eine	einwandfreie	Tupferprobe	vorliegt.	
2. Die	Stute	muss	ein	negatives	Coggins	Ergebnis	vorlegen	–	nicht	älter	als	30	Tage.	
3. Die	hinteren	Eisen	der	Stute	müssen	abgenommen	werden.	Sollten	diese	bei	Ankunft	der	Stute	

noch	drauf	sein,	werden	diese	auf	Kosten	des	Stutenbesitzers	abgenommen.		
4. Der	Stutenbesitzer	versichert,	dass	die	Stute	frei	von	ansteckenden	Krankheiten	ist	und	aus	einem	

gesunden	Bestand	kommt.		
5. Josef’s	Walkaway	Farm	weist	ausdrücklich	darauf	hin,	dass	sie	keinerlei	Haftung	für	Schäden	an	

der	Stute	und	ihrem	Fohlen	übernehmen	kann.		Der	Eigentümer	haftet	für	Schäden,	die	durch	sein	
Pferd	verursacht	werden.	Dafür	sollte	sein	Pferd	Haftpflicht	versichert	sein.		

6. Der	Stutenbesitzer	erklärt,	dass	die	Josef’s	Walkaway	Farm	seine	Stute	ggf.	tierärztlich	behandeln	
lassen	darf.	Der	Tierarzt	rechnet	direkt	mit	dem	Stutenbesitzer	ab.		

7. Das	Boxen-	bzw.	Weidegeld	wird	bei	Abholung	fällig.		
8. Josef’s	Walkaway	Farm	gewährt	Lebendfohlengarantie.	Das	bedeutet,	dieselbe	Stute	kann	im	

Folgejahr	nachgedeckt	werden,	wenn	sie	kein	lebendes	Fohlen	(nicht	älter	als	12	Stunden)	
bekommt	(Tierarztatest).	

9. Das	unterschriebene	Registrierungs	(für	TWHs)	Formular	wird	nach	der	Geburt	des	Fohlens	
ausgehändigt.		

	
Die	Decktaxe	ist	bei	Erwerb	komplett	zu	bezahlen.		
Die	Unterbringungskosten	sind	bei	Abholung	der	Stute	fällig	oder	spätestens	nach	einem	Monat	
wird	eine	Zwischensumme	in	Rechnung	gestellt.		
Im	Falle,	dass	eine	Stute	nicht	aufnimmt,	kann	die	Stute	nachgedeckt	werden.		
Im	Falle,	dass	der	Hengst	nicht	im	Deckeinsatz	wäre,	oder	aus	gesundheitlichen	Gründen	nicht	
verpaart	werden	kann.	Kann	der	Wert	der	Decktaxe	auf	einen	anderen	Hengst	der	JWF	
angerechnet	werden.		
	
Decktaxen	können	nicht	erstattet	werden.		
	
Vielen	Dank	für	Ihr	Vertrauen	und	die	Zusammenarbeit	mit	uns.		
	
	
	
Ihre	JOSEF’S	WALKAWAY	FARM		
	
	
	
	
	
_________________________________________		 	 	 	 _________________________________________		
Stutenbesitzer	(Unterschrift,	Datum)		 	 	 atum)	


